GEMEINDERATSSITZUNG am 11. März 2011 
Ad 1) Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2010 wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

AD 2) Der Freiwilligen Feuerwehr Gutenbrunn wird vom Gemeinderat einstimmig eine  ao                                                                                                                                                 Subvention in Höhe von Euro 7.350,-- gewährt.

AD 3) Für die Benützung des Treffpunkts wird vom Gemeinderat einstimmig ab 1. April 2011 folgende Gebühr beschlossen:

   -        Einheimische, Vereine und Organisationen: Euro 50,-- pro Benützung zuzüglich Reinigung und 

           Reinigungsmittel

    -        Auswärtige: Euro 100,-- pro Benützung zuzüglich Reinigung und Reinigungsmittel

AD 4) Für die Indirekteinleitung von Abwasser, dessen Beschaffenheit nicht nur geringfügig von der häuslichen abweicht ist für den im Zusammenhang mit der Indirekteinleiterzustimmung nach dem Wasserrechtsgesetz der Marktgemeinde Gutenbrunn erwachsenen Aufwand ein pauschalierter Aufwandsersatz zu leisten. Dieser beträgt für eine jährliche Kontrolle Euro 125,-- plus MWSt.
Die Tarifordnung wird einstimmig vom Gemeinderat beschlossen.

AD 5) Der Kassaprüfungsbericht vom 17.12.2010 wird vom Gemeinderat einstimmig zur Kenntnis genommen.

AD 6) Für die Übernahme von Senkgrubeninhalten in die Kläranlage Gutenbrunn wird vom Gemeinderat einstimmig folgende Gebühr festgesetzt:

Für Einheimische: von dzt. 2,18 Euro auf 3,00 Euro exkl. MWst

Für Auswärtige: von dzt. 4,36 auf 6,00 Euro exkl. MWst. 

Ab 1.1.2012 wird diese Gebühr so angepasst, wie die Erhöhung der Kanalgebühr lt. Kanalabgabenordnung der Gemeinde beschlossen wird (Prozent- oder Euroerhöhung)

